
Textliche Änderung vom 13.09.2011
Nr. 4 Gestaltung der baulichen Anlagen und Freiflächen (Art. 91
BayBO)wird wie folgt ergänzt:

Die Wandhöhe für Grenzgaragen darf höchstens 3,0 m betragen,
gemessen von der Oberkante des Rohfußbodens. Dieser darf in der 
Garagenmitte maximal 30 cm über der Oberkante der fertigen Erschließungsstraße liegen. 




